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�
Wir wissen, daß wir (...) den Kampf aufnehmen müssen gegen die Wirtschaftsform, die nicht nur die Frau, sondern auch den Mann bedrückt, die als Arbeitnehmer in das Räderwerk dieses ka�pi�talistischen Zeitalters geraten. Hier aktiv mitzuwirken, sich nicht einfach anzupassen, mit�zuringen um die Gestaltung des Sozialismus, das ist sozialistische Frauenbewegung, die in eng�stem Zusammenhang mit der sozialistischen Bewegung überhaupt steht. (...)


Getreu dem von August Bebel ... aufgestellten Grundsatz, daß "sich in Bezug auf die Frauen�arbeit der alte Zustand nicht zurückführen lasse, aber strengere Schutzgesetze das Übermaß von Ausbeutung der Frauenarbeit verhindern müßten", [ist die Sozialdemokratie] niemals in die Ideo�logie jener Frauenrechtlerinnen verfallen, die keinerlei Unterschied im Arbeitsrecht für Mann und Frau gelten lassen wollen aus Angst, andernfalls die Frauenerwerbstätigkeit als sol�che zu erschweren. (...)


[Es dürfte] gut sein, daran zu erinnern, wie bereits im August 1893 der Internationale Sozia�listische Arbeiterkongreß in Zürich eine Entschließung annahm mit folgender Einleitung: 


"In Erwägung. daß die bürgerliche Frauenbewegung jede besondere gesetzliche Schutz�ge�setz�gebung zugunsten der Arbeiterin zurückweist als einen Eingriff in die Freiheit der Frau und ihre Gleichberechtigung gegenüber dem Manne, daß sie damit einerseits den Charakter unserer heutigen Gesellschaft unbeachtet läßt, die auf der Ausbeutung der Arbeiterklasse - der Frauen sowie der Männer - durch die Kapitalistenklasse beruht, und andererseits die durch die Dif�ferenzierung der Geschlechter geschaffene besondere Rolle der Frau verkennt, nämlich ihre für die Zukunft der Gesellschaft so wichtige Rolle als Mutter der Kinder, erklärt der Internati�o�nal�e Kongreß in Zürich ..."


In Konsequenz dieser Auffassung hat sowohl dieser Internationale Kongreß wie auch eine Anzahl späterer Konferenzen und Parteitage Forderungen aufgestellt, die alle dem gleichen Gedankengang entsprangen, nämlich: daß die Erwerbsarbeit der Frau ihr die Mutterschaft nicht unmöglich machen dürfe. Es wurden gefordert: Verbot der Frauenarbeit in allen gesundheits�schäd�lichen Betrieben sowie der den weiblichen Organismus gefährdenden Arbeitsmethoden, Verbot der Arbeit von Schwangeren und Wöchnerinnen für eine bestimmte Zeit, Gewährung einer Schwangeren- und Wöchnerinnenunterstützung, freie Gewährung von Hebammen- und Arztdiensten usw. (..)


So wurde auf der Mannheimer Frauenkonferenz 1906 in einer Entschließung gefordert:


1.	Die Frauenarbeit so zu gestalten, daß sie die Frauen nicht daran hindert, gesunde Mütter gesunder Kinder zu werden, und


2.	Einrichtungen zu schaffen, die den Frauen die Last der Mutterschaft erleichtern. (...)


Stellten so die Sozialdemokraten den Forderungen bürgerlicher Kreise auf Aus�schluß der Frau�en von der Erwerbsarbeit einerseits und radikaler Frauen�organi�sationen auf absolute Gleich�stellung von Mann und Frau im Erwerbsleben ander�seits ihre Erkenntnis des Rechtes der Frau auf Arbeit, aber gleichzeitig auf den ihr als Trägerin der kommenden Generation zu�stehen�den Schutz entgegen, so tra�ten sie umso energischer ein für den Ausschluß des Kindes aus der Er�werbs��arbeit. (...)


�



1.	Welche Positionen zur Frauenarbeit werden ausdrücklich abgelehnt?


2.	Kennzeichne das Verhältnis der Autoren zu den verschiedenen Flügeln der bürgerlichen Frauenbewegung: Wo ergeben sich Berührungspunkte, wo Gegensätze?


